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Stadt Ravensburg 

Der Oberbürgermeister 

Ravensburg, den DATUM 

 

Weisung des Oberbürgermeisters der Stadt Ravensburg gemäß § 10 Abs. 1 EigBG 

Einhaltung der Bestimmungen der Betrauung der Ravensburger Verkehrs- und 

Versorgungsbetriebe mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur 

Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ab dem 1. Januar 2023 

 

Der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg erteilt auf Grundlage von § 10 Abs. 1 EigBG i. 

V. mit § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung der RVV vom 27. Oktober 2021 der Betriebsleitung 

folgende  

Weisung: 

Die Betriebsleitung der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe wird angewiesen, 

die Bestimmungen des Betrauungsakts „Betrauung der Ravensburger Verkehrs- und 

Versorgungsbetriebe mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur 

Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“ (Volltext als Anlage), 

beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Ravensburg vom 27.06.2022, ab 

dem 1. Januar 2023 umzusetzen. 

 

Ravensburg, den DATUM 

 

(Unterschrift) 


